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Regelung Ausbildungskosten und Rückvergütung für Tourenbegleiter, Trainer und 

Gruppenbetreuer 

 

Ausbildungskosten: 

Eigenanteil:  wird vom Dachverband dem Teilnehmer belastet 

Sektionsanteil: wird vom Dachverband der Sektion belastet 

Kaution: vom Teilnehmer wird bei der Sektion eine Kaution hinterlegt. Pro Kurs beträgt sie 

150 € und wird vor dem ersten Kurs für alle angestrebten Kurse gezahlt. 

Jugendleiter: Die Kosten werden zu 100 % von der Sektion übernommen. 

Bergsportfachverband: Die Kosten der Ausbildung werden nicht in Eigen- und Sektionsanteil geteilt. 

Der Teilnehmer wird mit den Gesamtkosten belastet. Der Teilnehmer erhält nach 

dem absolvierten Lehrgang eine Sektionsunterstützung von 50 %. 

 

Rückvergütung bei Veranstaltungen 

Nach dem Ende der Ausbildung wird dem Tourenbegleiter die Kaution und 50% der gezahlten 

Eigenanteile in einer Summe zurückgezahlt.  

Die Rückzahlung erfolgt bei 

• einstufigen Lehrgängen inkl. Zusatzqualifikationen nach 10 abgerechneten 

Tourentagen. 

• zwei- und mehrstufigen Lehrgängen nach 20 abgerechneten Tourentagen. 

 

Rückvergütung bei regelmäßiger Gruppenbetreuung (z. B. Klettergruppen) 

Die Rückzahlung erfolgt bei 

• einstufigen Lehrgängen inkl. Zusatzqualifikationen nach 2 Jahren mit regelmäßigen 

Aktivitäten  

• zwei- und mehrstufigen Lehrgängen nach 4 Jahren mit regelmäßigen Aktivitäten  

Die Regelmäßigkeit wird je nach Zuständigkeit vom Referenten für Sportklettern bzw. vom 

Jugendreferent beurteilt. 

Die Rückzahlung wird vom Ausbildungsreferat freigegeben. 
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Regelung für Personen, die aufgrund der finanziellen Belastung eine Ausbildung nicht 

absolvieren könnten! 

Es wird erwartet, dass die betreffende Person regelmäßig Trainings bzw. Veranstaltungen 

übernimmt. Der Spartenleiter muss aufgrund seiner Erfahrungen mit der betreffenden Person 

sein OK geben. Der Teilnehmer unterschreibt eine Erklärung zur Übernahme von 

Sektionsveranstaltungen. 

Es wird keine Kaution verlangt und 75 % des Eigenanteils werden sofort dem Teilnehmer 

rückerstattet. Die maximale Selbstbeteiligung pro Kurs beträgt 75,- € 

 

Fortbildung 

• Für Fortbildungen gelten die Bedingungen des Ausbildungsprogramms. 

• Es kann pro Lizenz nur eine Fortbildung pro Jahr besucht werden. 

• Um an Fortbildungen angemeldet zu werden, müssen innerhalb von drei Jahren 

mindestens drei Touren für die Sektion durchgeführt worden sein.  

• Bei Betreuern regelmäßiger Gruppen wird die Regelmäßigkeit vom Referenten für 

Sportklettern bzw. vom Jugendreferenten beurteilt. 


